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machten sich für die Anwendung 
des § 14 BKleingG stark. Nachdem 
eine Ersatzfl äche gefunden wor-
den war, ging es um die „Abwick-
lung“ der alten Kleingartenanlage 
und die Erstellung der Infrastruk-
tur für die neue Anlage sowie um 
die Parzellierung derselben.

In einem umfangreichen Papier 
wurden Einzelheiten ausgearbei-
tet, die u.a. eine Entschädigung 
für diejenigen vorsahen, die nicht 
mit in die neue Anlage umziehen 
wollten. Diejenigen, die bereit wa-
ren, in der neuen Kleingartenan-
lage von vorne anzufangen, wur-
den mit einer fi nanziellen „Aufbau-
hilfe“ bedacht.

Selbst das in die Jahre gekomme-
ne Vereinsheim wurde durch ein 
mo dernes, großzügiges neues Haus 
ersetzt. Ohne eine Sollvorschrift 
wie § 14 BKleingG, die verwaltungs-
rechtlich mehr als eine Absichts-
erklärung ist, wäre eine Aufgabe 
der Kleingartenanlage wahrschein-
lich gewesen.

Selbst wenn man einräumen 
muss, dass weniger Kleingärtner 
als erwartet den „Umzug“ mitge-
macht haben, zeigt dieses Beispiel, 
dass im Bundeskleingartengesetz 
auch an Lösungen für Konfl ikte ge-
dacht worden ist, die durch zwei 
berechtigte, aber kollidierende In-
teressen wie Wohnen und gärtne-
rische Gestaltung der Freizeit ent-
stehen.
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Kündigungsschutz verhindert 
Umwidmung zu Parkplätzen
Nicht nur die Pachtpreisbindung 
in § 5 BKleingG, sondern auch die 
Einschränkung von Gründen, die 
gemäß der §§ 8 und 9 BKleingG 
die Kündigung des Pachtverhält-
nisses für einen Kleingarten oder 
eine Kleingartenanlage rechtferti-
gen, haben sich unter anderem bei 
einem Streit bewährt, den Klein-
gärtner in Delmenhorst vor eini-
gen Jahren hatten.

Nach zahlreichen Diskussionen 
hatte sich die Stadt dazu entschlos-
sen, das bis dahin bestehende öf-
fentliche Schwimmbad durch ein 
neues Spaß- und Schwimmbad zu 
ersetzen. Obwohl für das Schwimm-
bad genügend Parkplätze zur Ver-
fügung standen, drängten die für 
den Betrieb des Spaßbades zustän-
digen Stadtwerke auf die Bereit-
stellung weiterer Parkfl ächen.

Sie sollten vorwiegend dann ge-
nutzt werden, wenn durch Fest- 
und Freizeitveranstaltungen die 
Parkfl äche nur eingeschränkt zur 
Verfügung stehen würde. Dazu hat-
te man ein Auge auf die angren-
zende Kleingartenanlage geworfen. 
Als Argument führten die Stadt-
werke an, dass ein Teil der Gärten 
ohnehin in die Jahre gekommen 
sei und die Lauben deshalb teilwei-
se abgängig wären, sodass die rest-
liche Anlage sogar eine Wertstei-

gerung erfahre, wenn diese Klein-
gärten zugunsten von Parkplätzen 
aufgegeben würden.

Während anfangs die Verhand-
lungsführung des Bezirksverban-
des fehlerhaft war, manifestierte 
sich bei den Mitgliedern des Klein-
gärtnervereins der Wille, für den 
Erhalt der verbleibenden gesam-
ten Fläche ihrer Anlage einzuste-
hen: Drei Gärten von insgesamt 30 
mussten aus berechtigten Gründen 
für das Vereinsgebäude des örtli-
chen Schwimmvereines bereitge-
stellt werden. Nicht berechtigt wä-
re aber die Umwidmung von wei-
teren Kleingärten zu Parkfl ächen 
gewesen.

Den Stadtwerken war durchaus 
bewusst, dass sie nur durch eine 
langfristige Auseinandersetzung 
mit den Gartenfreunden zum Ziel 
gekommen wären, denn die Klein-
gartenanlage war im Bebauungs-
plan als solche ausgewiesen. Dar-
auf beriefen sich die Kleingärtner 
zu Recht und konnten durch öff ent-
liche Aktionen mit Fahnen und 
Plakaten sowie einer Demonstra-
tion den Flächenklau abwenden. 
Die Stadt hat durch diese Aktio-
nen schnell eingesehen, dass die 
Kleingärtner sich zu Recht auf den 
gesetzlichen Kündigungsschutz 
des BKleingG beriefen.

Wie sich Jahre später herausstell-
te, ist der Besuch dieses Schwimm-
bades nie durch ein unzureichen-
des Parkplatzangebot eingeschränkt 
gewesen. Auch die angeblich in die 
Jahre gekommenen Kleingärten 
werden bis heute rege nachgefragt 
und bearbeitet.
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D
as Bundeskleingartenge-
setz (BKleingG) ist das 
Schutzschild für Klein-

gartenanlagen z.B. gegen Begehr-
lichkeiten von Grundstückseigen-
tümern, die das Gelände lieber 
gewinnbringend als Bauland ver-
kaufen würden, als es weiter an 
ei nen Kleingärtnerverein zu ver-
pachten. Wie bedeutend die Schutz-
mechanismen des Gesetzes für den 
Fortbestand von Kleingartenanla-
gen sind, wird in den folgenden 
Beispielen deutlich.

Umwandlung von Kleingarten- 
in Bauland verhindert
In einer der schönsten Gegenden 
der sächsischen Landeshauptstadt 
Dresden befi ndet sich eine Klein-
gartenanlage. Die Eigentümer des 
Grundstücks, auf dem die Anlage 
liegt, erhalten derzeit einen Pacht-
zins von ca. 3000 Euro. Gelänge es 
den Eigentümern, ihr Grundstück 
in Bauland umzuwandeln, würden 
sie bei einer Veräußerung einen Er-
lös von deutlich über 10 Mio. Euro 
erzielen.

Aus wirtschaftlichen Gründen 
kann man es schon fast als verständ-
lich bezeichnen, dass diese Eigen-
tümergemeinschaft unter Aus-
schöpfung nahezu aller rechtlich 

Schutzfunktion voll erfüllt!
Ohne das Bundeskleingartengesetz gäbe es uns heute nicht (mehr)

zulässigen und sogar teilweise un-
zulässigen Mitteln versucht hat, 
die Kleingärtner von ihrem Land 
zu vertreiben und eine Umwid-
mung in Bauland zu erreichen. So 
wurden Privatdetektive in die An-
lage geschickt, um beispielsweise 
Lauben zu vermessen, zu ermitteln, 
was mit eventuell anfallenden Ab-
wässern geschieht usw.

Gleichzeitig wurde versucht, über 
Abmahnungen und darauff olgen-
de ausgesprochene Kündigungen 
eine Beendigung des Pachtverhält-
nisses zu erreichen. Die Kleingärt-
ner der betroff enen Anlage holten 
sich zum Glück juristischen Rat 
und befolgten die Hinweise der Ex-
perten. So beseitigten sie nach dem 
Ausspruch der Abmahnungen klei-
nere Mängel bezüglich unrechtmä-
ßig errichteter Terrassenüberda-
chungen etc. und achteten auf eine 
strikte Einhaltung der kleingärtne-
rischen Nutzung.

Nach einem längeren Rechts-
streit vor dem Landgericht Dresden, 
unter anderem mit einer Ortsbe-
sichtigung durch das Gericht, konn-
te die Räumungsklage der Eigentü-
mer abgewehrt werden. Das Ge-
richt stellte auf eine Widerklage 
der Eigentümer darüber hinaus 
fest, dass es sich bei dem Vertrags-

verhältnis zwischen den Parteien 
um ein solches nach dem Bundes-
kleingartengesetz handele. Auf 
diese Art und Weise ist es gelun-
gen, das Fortbestehen der Anlage 
über einen längeren Zeitraum zu 
sichern. Du

Gemeinde muss 
Ersatzland bereitstellen
Vielleicht ist nicht jedem der § 14 
BKleingG geläufi g, der die Bereit-
stellung und Beschaff ung von Er-
satzland beschreibt. Danach soll die 
Gemeinde Ersatzland bereitstellen, 
wenn die Fläche einer Dauerklein-
gartenanlage für andere Zwecke 
verwendet werden muss. So ge-
schehen in Lehrte.

Eine Kleingartenanlage mit na-
hezu 100 Gärten musste einer Wohn-
bebauung weichen, da der öff ent-
liche Druck nach neuen Wohnun-
gen sehr groß war. Hier entstanden 
keine noblen Herbergen, sondern 
Wohnungen und Häuser für Men-
schen mit niedrigen Einkommen. 
Von Anfang an wurden der Klein-
gärtnerverein und der für die Ver-
pachtung der Fläche zuständige 
Bezirksverband in die Gespräche 
mit der Stadt einbezogen.

Sowohl die Verwaltung der Stadt 
wie auch deren Oberbürgermeister 

Foto: Sandy Asser, Stadtverband Dresdner Gartenfreunde

Im Bundeskleingartengesetz ist auch an Lösungen 
für Konfl ikte gedacht worden, die durch zwei be-
rechtigte, aber kollidierende Interessen wie Wohnen 
und gärtnerische Gestaltung der Freizeit entstehen.

Quelle: Stadt Lehrte, 
Fachdienst Stadtplanung
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1  Verlagsangaben

Neben DER FACHBERATER erscheinen im 
Verlag W. Wächter auch der Gartenfreund 
(verbr. Auflage fast 200.000 Exemplaren) 
 sowie das Eigenheimer Magazin (verbr. 
 Auflage rund 70.000 Exemplare).

Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über 
die Intensiv- und Hobbygärtner:innen sowie 
Immobilienbesitzer:innen in Bayern  
erfahren möchten. 
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2  Titelporträt

Verbreitete Auflage: 17.401
Druckauflage: 17.750

Die bundesweite Fachzeitschrift für jeden deutschen Kleingartenverein
DER FACHBERATER ist das Verbandsorgan des Bundesverbandes der Kleingartenvereine Deutsch-
lands e.V.“ (BKD), ehemals Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. (BDG). Die Fachzeitschrift  
ist ein Quartalsobjekt und erzielt bei fünf Leser:innen pro Exemplar etwa 100.000 Kontakte. 
DER FACHBERATER richtet sich an alle Entscheidungsträger und Gartenfachleute in den 
 Kleingartenvereinen. Jeder der etwa 13.300 im BKD organisierten Kleingartenvereine mit insgesamt 
über 900.000 Gärten bezieht diesen Fachtitel.

Leser:innen der Zeitschrift sind die Mitglieder der Verstände und der Gartenfachberatungen in 
jedem Verein – diese sind zugleich auch Multiplikatoren und Ansprechpartner für größere Sammel-
bestellungen. Für fast fünf Millionen Menschen, die bundesweit in den Kleingärten aktiv gärtnern, 
sind sie Ratgeber in allen Fragen der täglichen Gartenpraxis. Die Gartenfachberater:innen nehmen 
 gemeinsam an regelmäßigen Schulungen teil, Erfahrungsaustausch eingeschlossen (Bild).

Damit verfügt DER FACHBERATER über eine einmalige Zielgruppe in diesem Special Interest 
 Bereich.

Am beliebtesten in DER FACHBERATER sind die Rubriken „Gartenkultur“, das gärtnerische Fachthema 
sowie Inhalte im Bereich Garten, Ökologie und Gesundheit.

Umfragen unter den Leser:innen von DER FACHBERATER attestieren eine hohe Fachkompetenz und 
Glaubwürdigkeit, sodass Anzeigen in diesem Umfeld besonders beachtet werden.

Foto: Heidemann
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Größe in 
Seitenteilen

Anzeigen-
format 
in mm

Preise in EUR 
(sw oder Farbe)

angeschnittene
Anzeigen  

in mm*

Breite x 
Höhe Breite x Höhe

1/1  181 x 260 4.282,–  210 x 297

3/4 hoch  135 x 260 3.213,–  152 x 297

2/3 quer  181 x 170 2.855,–  210 x 190

1/2 hoch
 quer

 89 x 260
 181 x 128 2.141,–  106 x 297

 210 x 145

1/3 quer  181 x 84 1.428,– *zuzüglich
3 mm Beschnitt
Schmuckfarben
 aus Euro-Skala.

Alle Preise 
 verstehen sich 

 zuzüglich 
 gesetzlicher 

 Mehrwertsteuer.
Preisliste Nr. 34 

gültig ab 
1.1.2024

1/4 einspaltig
 zweispaltig
 blattbreit

 43 x 260
 89 x 128
 181 x 62

1.072,–

1/8 einspaltig
 zweispaltig
 blattbreit

 43 x 128
 89 x 62
 181 x 30 546,–

1/16 einspaltig
 zweispaltig

 43 x 62
 89 x 30 278,–

Platzierungsaufschlag für 2. und 4. Umschlagseite: + 20 %

Rabatte
Malstaffel   Mengenstaffel
 2 Anzeigen    5 %    1  Seite     5 %
 4 Anzeigen 10 %    3  Seiten 10 %
 8 Anzeigen 15 %    6  Seiten 15 %
    12  Seiten 20 %

Die Mal- und Mengenstaffelrabatte werden 
für Abnahmen in nerhalb eines Abschlusszeit-
raumes von 12 Monaten gewährt.

Bei Abschlusserteilung werden die Rabatte 
sofort auf der Rechnung berücksichtigt.

Zahlungsbedingungen
Zahlbar ohne Skonto sofort nach Erhalt 
der Rechnung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher 
 Mehrwertsteuer.

3  Anzeigenpreise und -formate

Verbreitete Auflage
Exemplare: 17.401
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Jeder Kleingartenverein ist Bezieher.

DER FACHBERATER erreicht alle im BKD 
organisierten Kleingartenvereine in Deutsch-
land. Das sind ca. 13.300 Vereine mit ins-
gesamt über 900.000 Gärten.

Das einzige bundesweite 
Kleingarten-Medium.

DER FACHBERATER ist die einzige bundes-
weit erscheinende Kleingartenzeitschrift.

Das Entscheider- und 
Multiplikations-Medium.

Abonnenten sind die Mitglieder der Vorstän-
de und der Gartenfachberatung. Sie tragen 
die Verantwortung für bundesweit 44.000 
Hektar Gartenfläche.

DER FACHBERATER ist auch Medium für 
Multiplikatoren: Die Leser:innen sind Mei-
nungsbildner, sie kommunizieren ständig 
mit den Mitgliedern: die Vorsitzenden als 
Ansprechpartner für die Belange des Vereins, 
die aus gebil deten Gartenfachberater als 

Ratgeber für die gärtnerische Praxis im 
Nutz- und Ziergarten.

5 Leser pro Heft.
Vier Leserbefragungen ergaben: 
DER FACHBERATER hat seine  Leserzahl 
 kontinuierlich erhöht. Er erreicht fast alle 
Vorstandsmitglieder und Entscheider im 
Verein.

Jedes Exemplar hat inzwischen rund 
fünf Leser.

Intensive Lektüre.
DER FACHBERATER wird lange und intensiv 
gelesen: Über 75 % der Lesenden befassen 
sich  eine Stunde oder länger mit der aktuel-
len Ausgabe.

Mehrfacher Nutzen.
52 % der Lesenden nutzen DER FACHBERA-
TER viermal und öfter, weitere 33 % wenig-
stens dreimal.

92 % der Lesenden sammeln die Zeitschrift 
und nutzen  ältere Ausgaben und Jahrgänge.

Investitionsmarkt Gartenverein.
Die 13.300 deutschen Kleingartenvereine ver-
fügen über eigene Etats. Sie unterhalten die 
Vereins anlagen und investieren in deren Er-
scheinungs bild.

Top-Zielgruppe für Saat- und Pflanzgut.
Jeder Kleingärtner und jede Kleingärtnerin baut 
Obst und Gemüse an. Von den durchschnittlich 
370 m² großen Gärten entfällt etwa ein Drittel 
auf die Nutzgartenfläche.

Sammelbestellungen für die Mit glieder sind in 
dieser Zielgruppe weit verbreitet.

Gartentechnik: 
Qualität und Leistung sind gefragt.
Fast jeder Verein besitzt Gemeinschaftsgerä te, 
viele sogar einen großen Maschinenpark: 
 Leistungsstarke Geräte, die für die großen 
Vereins anlagen geeignet sind und auch aus-
geliehen werden können.

Die zu bewirtschaf tenden Gemeinschafts-
flächen machen etwa 15 % der Gesamtflächen 
eines Vereins aus.

4  Gute Gründe
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DER FACHBERATER bietet viermal im Jahr Bei-
träge mit hohem Nutz- und Informationswert 
für die  Leser.

Sprechen Sie uns für inhaltliche Details sowie 
 Sonder- und Fachthemen gern an.

Ausgabe Anzeigenschluss Druckunterlagen Erscheinungstermin

1  /2024 (Februar) 16.01.2024 25.01.2024 22.02.2024

2  /2024 (Mai) 16.04.2024 25.04.2024 22.05.2024

3  /2024 (August) 16.07.2024 25.07.2024 22.08.2024

4 /2024 (November) 15.10.2024 24.10.2024 21.11.2024

6  Themen und Termine 2024

Beilagen, Beihefter, Beikleber oder andere 
Sonderwerbeformen wie Selective Binding 
sind nur bei Gesamtbelegung möglich. 
Bitte beachten Sie einen Verarbeitungs-
zuschuss von 1,5 % zusätzlich zur Gesamtauflage.

Zuzüglich gewichtsabhängiger Postgebühren. 
Größere Umfänge und höhere Gewichte gern 
auf Anfrage.

Beilagen mit Zick-Zack-Falz können nicht 
 maschinell verarbeitet werden.

Sprechen Sie uns für weitere Details gern an.

5  Sonderwerbeformen

Beihefter (pro Tausend) Beilagen (pro Tausend)

bis 4  Seiten 99,00  EUR
bis 8  Seiten 104,00  EUR
bis 12  Seiten 109,00  EUR
bis 16  Seiten 114,00  EUR
Mindestformat:  140 x 105 mm
Maximalformat: 210 x 297 mm

bis 25 g: 99,00 EUR
jede weiteren angefangenen 5 g:  5,00 EUR
Mindestformat:    140 x 105 mm
Maximalformat:  200 x 297 mm

Postkarten-Beilage  65,00 EUR
Format:  148 x 105 mm, 210 x 105 mm

Preise

Postgewichts gebühren für Beihefter, Beilagen und Beikleber
Gewichtsabhängige Portokosten sind weder rabatt- noch AE-fähig. Sie berechnen sich wie folgt:
bis 10 g 4,40 EUR  pro Tsd. bis 20 g  8,70 EUR  pro Tsd.
bis 30 g 13,60 EUR  pro Tsd. bis 40 g 18,00 EUR  pro Tsd.
bis 50 g 22,60 EUR  pro Tsd. Höheres Gewicht gern auf Anfrage.
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7  Technische Angaben

Technische Daten

Erscheinungsweise:

4-mal jährlich zur Quartalsmitte

Heftformat:

210 mm breit, 297 mm hoch

Satzspiegel:

181 mm breit, 260 mm hoch

Anzeigenteil:

4-spaltig, Spaltenbreite 43 mm

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Raster: 60er (150 lpi)

Druckvorlagen:

nur in digitaler Form

Farbskala: Euroskala

Datenübertragung

FTP/Cloud  Zugangsdaten auf Anfrage
(Serverstandort: Deutschland)

E-Mail dtp@waechter.de
Datenträger  CD-ROM, DVD oder USB-Stick

Datenformate für Anzeigen

PDF
Als Standarddateiformat empfehlen wir PDF 
in Version 1.3 (als PDF/X),  höhere Versionen 
nach  Absprache. Nur CMYK-Farben, unsepa-
riert.  
Datei ohne Kennwortschutz.

EPS
Vektor-EPS, Illustrator 8 kompatibel, 
Schriften in Pfade, nur CMYK Farben.
Andere Dateiformate nur nach voriger 
 Absprache.

Farbmodell CMYK (andere Werte werden 
von uns automatisch in CMYK konvertiert; 
für mögliche Farbabweichungen überneh-
men wir keine Gewährleistung).

Datenübermittlung/
technische Rückfragen an
Verlag W. Wächter GmbH
Abteilung DTP
Bismarckstraße 108
10625 Berlin
Telefon 030/318 69 01-23
Telefax 030/31 50 10 66
E-Mail dtp@waechter.de

Technische Informationen Beihefter/Beilagen

Papiergewicht
Beihefter bis 4 Seiten mind. 90 g/m2, 8 und mehr 
Seiten 70 g/m2

Beilagen bis 4 Seiten 90 g/m2, 8–16 Seiten 70 g/m2

Postkarten mind. 150 g-Papier

Niedrigere Grammaturen sind abzustimmen.

Muster
Der Verlag benötigt spätestens vier Wochen vor 
 Erscheinen mindestens 10 verbindliche Originalmu-
ster, um die Verarbeitungstauglichkeit prüfen 
zu können. Bei Wiederholungsbeilagenn reicht ein 
pdf an anzeigen@waechter.de.

Muster an: Verlag W. Wächter GmbH, 
Elsasser Straße 41, 28211 Bremen

Anlieferung
Termin: Spätestens zwei Wochen vor Erscheinungs-
termin an Druckerei.

Hinweise: Jede Palette ist mit Bestimmungshinweis 
wie folgt deutlich zu versehen: Zeitschriftentitel, 
Heftnummer (Monat).

Lieferung an: 
Vogel Druck und Medienservice GmbH, 
Warenannahme, Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg



8

8  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Fremdbeilagen 
in Zeitun gen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbe-
mittel eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
in einer Zeitschrift oder ePaper zum Zweck der Verbreitung.

1.2 „ePaper“ ist eine ausschließlich in elektronischer Form 
ver breitete Ausgabe einer Zeitung oder Zeitschrift, deren 
redaktioneller und werblicher Inhalt (ungeachtet etwaiger 
Zusatzfunktionen, z.B. Verlinkungen) weitgehend identisch 
ist mit der gleichnamigen Printausgabe und die im Hinblick 
auf die darin enthaltenen Anzeigen gemeinsam mit der Prin-
tausgabe vermarktet wird. Das Layout des ePapers kann von 
der gedruckten Ausgabe abweichen.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb ei-
nes Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigen menge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertre ten hat, so hat der Auftraggeber, unbe-
achtet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Ab-
nah me entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risiko bereich des Verlages beruht.

5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärter-
maßen ausschließlich in bestimmten Nummern, Ausgaben

der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rück  gän gig machung des Auftrages.

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverlet-
zung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefoni scher Auftragserteilung – 
ausgeschlossen; Schadensersatz ansprüche aus Unmög lich-
keit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
An zeige oder Bei lage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
ge setzli chen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verla ges für Schäden wegen des Fehlens zuge-
sicherter Eigenschaften bleibt unberührt.

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag da-
rüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfül-
lungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten 
die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf 
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffen den 
Anzeigenentgelts beschränkt.

Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Män geln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rech nung und Beleg geltend gemacht werden.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Auftrag geber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Pro beabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden. Bei frei gestalteten Anzeigen fallen ab der 
2. Korrektur Kosten für Autorenkorrekturen an.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung 
an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.

oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Ver lag eingehen, 
dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitge-
teilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redak tionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rah men eines Abschlusses – und Beilagen-
aufträge wegen des Inhalts, der Her kunft oder der techni-
schen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage ei nes 
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Auf ma chung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeit schrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ab lehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druck un terlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar un geeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg lich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druck qualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglich keiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserli-
chem, unrich ti gem oder bei unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
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12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen 
sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftra-
ges bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründe-
ter Zwei fel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines An-
zeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzei gen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vor aus zah lung des Betrages und von dem Ausgleich of-
fenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftra-
ges werden Anzeigenausschnitte, Beleg s eiten oder vollstän-
dige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
be schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbind-
liche Beschei ni gung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.

14. Druckunterlagen werden nur als digitale Daten ange-
nommen. Kosten für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen an den ursprünglich übermittelten 
Daten hat der Auftraggeber zu tragen.

15. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
her geleitet werden, wenn im Gesamt durchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preis-
liste genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. 
Eine Auf la genminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage von 100.000 
bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 % beträgt.

16. Anzeigendaten werden über das Erscheinungsdatum 
hinaus nicht aufbewahrt oder gesichert.

17. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, 
soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der 
Sitz des Verlages; auch für das Mahn verfahren sowie für den 
Fall, dass der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
sind, ist als Ge richts stand der Sitz des Verlages vereinbart. 
Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Verlag wegen Nichtveröffentlichung oder in sonstiger Weise 
nicht vertragsgerecht erfolgter Veröffentlichungen ausge-
schlos sen.
h) Bei Druckvorlagen, die zusätzliche Herstellungskos ten 
ver ursachen, werden diese in Rechnung gestellt. Sind et-
waige Mängel bei den Druckdaten nicht sofort erkennbar, 
sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, 
so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt 
erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor 
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler 
hinweist. Bei Überschreitung der im Terminplan festgelegten 
Daten für die Übersendung der Druckunterlagen kann keine 
Gewähr für eine einwandfreie Druckwiedergabe übernommen 
werden.
i) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des Anzeigentextes/Bild-
motivs. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter frei, 
die in diesem Zusammenhang etwa geltend gemacht werden. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen dar-
aufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden.
j) Rücktrittsrecht für Anzeigen-Aufträge bis jeweils 10 Werk-
tage vor Anzei gen schlusstermin; für Beilagen-/Beihefter-Auf-
träge 2 Monate vor dem Beilage-Ter min. Bei Beilagen-/Bei-
heftern mit Konkurrenzausschluss kann kein Rück trittsrecht 
gewährt werden.
k) Platzierungsvorschriften werden nur durch ausdrückliche 
Bestätigung des Verlages anerkannt.
l) Die Rabattstaffelungen beziehen sich auf das Auftrags vo-
lumen innerhalb eines Jahres (Insertionsjahr). Es wird die für 
den Auftraggeber jeweils  günstigere Staffel angewandt.
m) Die geltende Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rech-
nungsbetrag aufgeschlagen. Bei Anzeigen, Beilagen und 
Beiheftern aus dem Ausland erfolgt die Rechnungs stellung 
ohne Mehrwertsteuerberechnung unter der Vor aussetzung, 
dass die Steuerbefreiung besteht und anerkannt wird. Der 
Verlag behält sich die Nachberechnung der Mehrwertsteuer 
in der gesetzlich geschulde ten Höhe für den Fall vor, dass 
die Finanzverwaltung die Steuerpflicht der Anzeige bzw. der 
Beilage/Beihefter bejaht.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
des Verlages
a) Der schriftlich oder auch mündlich erteilte Anzeigenauf-
trag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag 
rechtsverbindlich.
b) Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Be-
dingungen auch für laufende Aufträge – sofern keine anders-
lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde – mit dem 
Einführungstermin des neuen Tarifs in Kraft.
c) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fern-
mündlich veranlass ten Änderungen und Abbestellungen 
übernimmt der Verlag keine Haftung. Der Verlag haftet nicht 
bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmünd lich 
erteilten Korrekturen für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine 
Haftung wird auch nicht übernommen, wenn sich Mängel an 
der Vorlage erst beim Druck zeigen. Der Werbungtreibende 
hat dann bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Die 
eventuell entstehenden Mehrkosten z. B. zur Nachbesserung 
der Druckunterlagen oder für Maschinenstillstand müssen 
weiterberechnet werden.
d) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflich-
tet, sich in ihren An geboten, Verträgen und Abrechnungen 
mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu 
halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an 
die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden.
e) Bei Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem 
Verlag in Ge schäfts verbindung treten, kann Vorauskasse bis 
zum Anzeigenschlusstermin verlangt werden.
f) Bei höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, 
allge meiner Rohstoff- oder Energieverknappung oder Be-
triebsstörungen hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung 
der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 
80 % der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften 
Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren 
Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte Auflage zur 
tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Alle weiteren Ansprü-
che auf Erfüllung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.
g) Bei Aufträgen für Beilagen, Beihefter, Print-Promotion und 
Waren pro ben u.Ä. sind Schadensersatzansprüche gegen den 


